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Hallo KApri84,

keine Angst: Um nicht Beamter auf Lebenszeit zu werden, muss schon etwas gravierendes
passieren: Wie du schon sagtest Tafelsilber klauen, gegen Sicherheitsvorschriften verstoßen,
handgreiflich gegenüber Schülern werden, whatever.
Du hast ja (zumindest in NRW) 4 Unterrichtsbesuche i.g. (2 im ersten Jahr, die anderen beiden
bis zum Ende der Probezeit). Selbst wenn ein Besuch daneben gehen sollte, ist es sicherlich
nicht ideal, aber kein Beinbruch.
In die Beurteilung fließen aber nicht nur die Beobachtungen der Unterrichtsbesuche ein,
sondern auch dein sonstiges Engagement in der Schule: Begleitet Du Klassenfahrten, hast Du
Sonderaufgaben in der Schule (z.B. Fachvorsitz, Beratungslehrer, ...), bietest Du eine AG an?
Weitere Gesichtspunkte: Bist Du zuverlässig? "Schwänzt" du regelmäßig Konferenzen? Wie
verhälst Du dich gegenüber den Kollegen, Eltern, Schülern?

Wenn der Schulleiter nach 3 Jahren meint, dass Du dich nicht bewährt hast, dann kann deine
Probezeit verlängert werden (NRW: max. 5 Jahre). Wenn der Schulleiter nach dieser Zeit (ggf.
schon nach 3 Jahren) meint, dass Du nicht fähig bist, bist Du für alle Zeiten draußen. Klingt
hart, ist aber leider so. Allerdings musst Du schon wer weiß was anstellen, dass Du die
Probezeit nicht schaffst.
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